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Einleitung1

Problembeschreibung

Mit dem Inkrafttreten des SGB II im Jahr 2005 wurde die bisherige Sozi-
al- und Arbeitslosenhilfe durch das Arbeitslosengeld II abgelöst.2 Nach
dem politischen und gesetzgeberischen Willen soll diese Sozialleistung

„den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde
des Menschen entspricht.“3

Der Gesetzgeber verlangt für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II in
voller Höhe gemäß den §§ 31 und 32 SGB II zahlreiche Pflichten ab. Die-
se Pflichten sind jedoch keine originären Tatbestandsvoraussetzungen zur
Begründung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II. Verstößt ein erwerbs-
fähiger Leistungsberechtigter (eLb) gegen eine Pflicht, wird das Arbeitslo-
sengeld II in einer ersten Stufe für die Dauer von drei Monaten gekürzt
oder es fällt, je nach Häufigkeit der Pflichtverletzung, ganz weg.

Das Abverlangen von Obliegenheiten während des Bezuges von Sozial-
leistungen ist nicht nur dem SGB II immanent. Sowohl das Recht der So-
zialhilfe nach dem BSHG als auch das des Arbeitslosengeldes nach dem
SGB III fordern von den Leistungsempfängern die Erfüllung von Oblie-
genheiten im Zusammenhang mit dem Leistungsbezug ab. Darüber hinaus
bestehen gemäß den §§ 60 ff. SGB I leistungsübergreifende Mitwirkungs-
pflichten, die gleichfalls leistungsrechtliche Konsequenzen nach sich zie-
hen können.

Diese Dissertation greift das Thema „Sanktionen im SGB II“ vor dem
Hintergrund auf, dass zwei Sozialleistungen und mit ihnen zwei Sankti-
onsvorschriften zusammengelegt worden sind, welche ihre Wurzeln in un-
terschiedlichen Grundprinzipien der sozialen Sicherung haben. Die Sozial-
hilfe mit ihrer Kürzungsvorschrift nach dem BSHG folgte dem Grundsatz
der Fürsorge und die Arbeitslosenhilfe, auch wenn sie steuerfinanziert ge-

A.

1 Die Arbeit berücksichtigt höchst- und obergerichtliche Rechtsprechung sowie
Nachweise der Literatur bis zum 1.4.2017.

2 BGBl. I, 2003, S. 2954.
3 § 1 Abs. 1 SGB II.
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wesen ist, mit der Sperrzeit nach dem SGB III dem Versicherungsprinzip.
Im Hinblick dieser Ausgangssituation werden die Fragen aufgeworfen:

Wie reiht sich das Sanktionsrecht des SGB II in das „neue“ System der so-
zialen Absicherung ein und wird das Grundrecht auf ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum auch während einer Leistungskürzung noch sicher-
gestellt?

Das Sanktionsrecht im BSHG, aber auch das Sperrzeitrecht im SGB III
waren jeweils seit ihrer Entstehung einem ständigen Wandel unterzogen.
Mit dem Aus- und Umbau der sozialen Sicherungssysteme haben sich die
Pflichten an die Leistungsempfänger, unter gleichzeitiger Verschärfung
der Rechtsfolgen, stetig gesteigert. Im SGB II hat sich diese Entwicklung
fortgesetzt und führt, im Kontext der Gewährung eines menschenwürdigen
Existenzminimums, zu einem besonderen Diskussionspotenzial. Mit dem
Urteil des BVerfG vom 9.2.20104 zur Unvereinbarkeit der Regelleistungen
nach dem SGB II mit Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG haben
diese Fragen an Aktualität gewonnen, welche uneingeschränkt bis ins Jahr
2014 durch einen Antrag der Fraktion Die Linke5 zur Abschaffung von
Sanktionen und einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen6 für ein
Sanktionsmoratorium fortbesteht.

Auch wenn die Einhaltung der Obliegenheiten gemäß §§ 31, 32 SGB II
keine Tatbestandsvoraussetzung für die Gewährung des Arbeitslosengel-
des II sind, wird nur unter ihrer Einhaltung ein ungekürzter Bezug der
Leistungen gewährleistet. Diskussionswürdig sind daher die bisher wenig
besprochenen Ansätze:

Inwieweit kann für die Gewährung des Existenzminimums die Einhaltung
bestimmter Pflichten verlangt werden?

Die Rechtsfolgen der Sanktion im SGB II reichen von einer 10 % Minde-
rung bis zum vollständigen Wegfall der Leistungen. Die Intensität der
Leistungskürzung richtet sich nicht nach der begangenen Pflichtverlet-
zung, sondern nach der Häufigkeit von Pflichtverstößen sowie nach dem
Alter des eLb. Diese Kürzungsdogmatik fordert die intensive Beschäfti-
gung mit der Verhältnismäßigkeit der Sanktion geradezu heraus. Hinzu

4 BVerfG Urteil vom 9.2.2010 – 1 BvL 1/09, 3/09, 4/09, BVerfGE 125, 175.
5 BT-Drs. 18/1115.
6 BT-Drs. 18/1963.

Einleitung
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tritt die sehr umstrittene Unterscheidung der Rechtsfolgen zwischen eLb
vor und nach Vollendung des 25. Lebensjahres.

Die Sanktionen im SGB II bieten daher einen vielschichtigen und bis-
her noch vergleichsweise wenig erforschten Fundus an Problemstellungen
für die Wissenschaft, der durch diese Arbeit nicht abschließend, aber ein
Stück weiter abgeschichtet werden soll.

Problembegrenzung

Das Thema Sanktionen im SGB II ist sehr komplex und bietet dadurch
zahlreiche Frage- und Problemstellungen. Nicht alle können Inhalt dieser
Arbeit sein, obwohl ihre Bedeutung es durchaus verlangen könnte. Die
vorliegende Dissertation wird die Frage aufgreifen, inwieweit das Grund-
recht auf Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums durch
die Sanktion noch sichergestellt ist. Damit im Zusammenhang steht die
einfachgesetzliche Ausgestaltung des Existenzminimums. Nicht behandelt
wird die Frage nach der „erforderlichen/notwendigen“ Höhe eines men-
schenwürdigen Existenzminimums, da dies zum einen das Sanktionsthema
nur mittelbar berührt und zum anderen mehr dem sozialwissenschaftlichen
als dem rechtswissenschaftlichen Forschungsbereich zuzuordnen ist. Ver-
zichtet wird auf eine breite Untersuchung von Grundrechten (Art. 2
Abs. 1, Abs. 2, Art. 3 Abs. 1, Art. 6, Art. 12 Abs. 1, Abs. 2), die durch ein-
zelne Sanktionstatbestände verletzt sein könnten. Eine Vielzahl der Sankti-
onstatbestände aus dem § 25 BSHG und § 159 SGB III, die in das SGB II
Eingang gefunden haben, sind bereits unter diesem Gesichtspunkt in ande-
ren Dissertationen, Aufsätzen und Kommentaren ausführlich aufgearbeitet
und erforscht worden.

Die Arbeit soll keine kommentargleiche Behandlung einzelner Sankti-
onstatbestände beinhalten, so dass die Ausführungen auf die allgemeinen
Sanktionsvoraussetzungen und einige wenige streitbehaftete Sanktionstat-
bestände beschränkt werden. Ebenfalls kein Platz wird den verschärften
Rechtsfolgen bei eLb unter 25 Jahren eingeräumt. Die damit verbundenen
Problemstellungen, z.B. nach der nationalen sowie europarechtlichen Ver-
fassungsgemäßheit dieser Rechtsfolge, bieten Raum für weitere wissen-
schaftliche Ausführungen.

B.

B. Problembegrenzung
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Gang der Arbeit

Zusammen mit der Einleitung dient Kapitel 1 als Einstiegs- und Orientie-
rungshilfe in das Thema. Dazu wird die bewegte Änderungshistorie seit
dem Jahr 2005 nachvollzogen und das Normengefüge der einzelnen Sank-
tionsparagraphen dargestellt.

In Vorbereitung einer tiefergehenden Auseinandersetzung zur Rechtsna-
tur der Sanktion im SGB II – im Kontext ihrer gesetzlichen Zweckbestim-
mung und tatsächlichen Funktion gegenüber den erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten – widmet sich Kapitel 2 dem Terminus „Sanktion“, wel-
cher nicht nur in der deutschen Sprache breit gefächert verwendet, sondern
sich auch im deutschen Rechtssystem in unterschiedlicher Ausprägung
und Intensität wiederfindet.

Zusammen mit diesen Vorkenntnissen wird versucht, aus der Zweckbe-
stimmung der Sanktion dessen Rechtsnatur zu bestimmen. Innerhalb die-
ser Einordnung wird die Fortgeltung bestimmter Strukturprinzipien im
„neuen“ Fürsorgeprinzip näher beleuchtet.

Kapitel 3 greift dann die Frage nach der Sicherstellung des Grundrechts
auf Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums durch die
Sanktionsvorschriften auf, die sowohl in der Rechtswissenschaft als auch
in der Öffentlichkeit nicht unumstritten ist. Dazu werden die Zusammen-
setzung des Grundrechts auf Gewährung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums, dessen Umsetzung im einfachen Recht und die Verhältnis-
mäßigkeit der Sanktion in den Blick genommen. In diesem Zusammen-
hang werden eine intensive Auseinandersetzung mit der Bemessung der
Regelleistungssätze und des Einflusses von Leistungskürzungen nicht ge-
scheut. Zuletzt soll eine Antwort auf die tatsächliche Höhe des in Deutsch-
land bestehenden gesetzlichen Existenzminimums formuliert werden.

Der erste Teil der Arbeit, welcher die ersten drei Kapitel umfasst, unter-
sucht die Sanktion als Ganzes und deren exogene Wirkungsweise auf das
Existenzminimum sowie auf die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

Der zweite Teil der Arbeit wird sich mit der Sanktion im Speziellen be-
schäftigen. Hierfür werden ausgewählte Tatbestandsvoraussetzungen, die
Rechtsfolgen und deren Verhältnismäßigkeit im Fokus stehen.

Kapitel 4 wird im ersten Abschnitt sämtliche allgemeine Tatbestands-
voraussetzungen, die für alle Obliegenheiten obligatorisch sind, behandeln
und im zweiten Abschnitt ausgewählte streitbehaftete, sanktionsübergrei-
fende Tatbestandsmerkmale diskutieren. Der Pflichtverletzung wegen un-
wirtschaftlichen Verhaltens während des Leistungsbezuges gemäß

C.

Einleitung
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